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daher müssen sie auch vom ganzen Staat besorgt
werden; am zwekmassigsten wäre es, alle Gemeinds-
und Armengükcr zusammenzuwerfen, um daraus diese
Unterstützungen zu bestreiken. Er fodert Rükweisung
an die Commission, um nach bessern Grundsätzen zu
arbeiten, als die gegenwärtigen sind.

tDie Fortsetzung folgt.)

Kleine Schriften.
O^. (loup - cl'oeil »>iv kes piincipale; duües à kuivrr-

cli,»5 I-, lößisiackou cks l'lll^lvöiis ck'.ipröz «ou
«)llöme 8ocii>>, par ill. ^loiioci. g. à I-.iu-
«auuv cüe?. illißiiou rt Loiup. 1799. S. 43«

Es ist von Grundsätzen hier die Rede, auf
welche das System der helvetischen Gesezgcbung ge-
baut seyn soll — und »ie vom Verfasser aufgestellten
Grundsätze sind Grundsatze ew ger Wahrheit und Ge
rechtigkcik, die allenthalven und zu allen Zeiten nicht

genug, und well Irrchnm und Leidenschaft sie täglich
verletze», auch täglich wiederholt werden müssen.

Gerechtigkeit ist die erste Grundlage, die von
dem Ges.zgebcr unausgesezr im Auge behalten werden
soll. „Wann in Augenblicken der Gefahr eine Re-
gicrung von dem Pfade der Gerechtigkeit, diesem

Grundp eilcr jeder Gesellschaft, abzuweichen scheint,
und sich eure gewaltsame Maaßregel erlaubt, so wer-
de ich ein solches Benehmen zwar nie billigen, aber

ick) kann es entschuldigen, und der Gedanke, daß

da ihre Macht beschrank? ist, sie bei dem einmal ge-
thanen Schritte stehen bleiben wird, kann Beruhigung
geben. Aber der Gesezgebcr! ihm ist es nie und

in keinem Verhältnisse möglich, Ungerechtigkeit guttu-
heissen; wann er selbst sie begeht, so behauptet e

das Gegentheil und rettet sich durch eine falsche Er-
klarmig des Wortes: Gerechtigkeit - So behaupten
bie ui beschränkten Regierungen oder tie unter welchen

nuqereck.te unterschiede zwischen Bürgern statt finden,
Gerechtigkeit sey was das Gescz erlaubt (in leg«?

firnin-,); und durch diese Verwechslung der Sache
mit der Eigenschaft die sie haben soll, öffnet man
sich zur Ungerechtigkeit den Weg — fern sey von uns,
fern von dem Stcllvertrctungssysieme ein solcher Be-
griff der Gerechtigkeit, und in seiner Vermeidung
zeige sich der Werth unsrer Grundsätze, '

„Jedem das Seine, darin besteht meine Ge-

rechtigteit; sie sichert jedem Burger sein Dasey», seine

Ehre, sein Eigenthum, uuler gleichen Umsta? den glei-
che Rechte zu, und legt ihm g le she Pflichten auf.
s ^ni Kind ist das Gcsez unbekannt; aber es verletze

h, sciittn Spielen die Gerechtigkeit, bald wird es sie

jn den Vorwürfen seines Gcwisieus wieder finden." '

' Im Augenblicke, in welchen, der Geftzgeber

von der Gerechtigkeit abweicht, entsteht Mißtrauen,
der erste Schritt zur Auflösung. Zutrauen, im Ge-
gcntheil, kehrt mit der Gerechtigkeit wieder; ihre Kraft
ist so groß, daß sie selbst die Verbrechen dessen tilgt,
der um machtig zu werden von ihr abwich, nun aber
um sich zu erhalten, ihrem Pfade folgt. Der gram
same Urheber der Proskriptionen gegen die lezten Rö-
mer, ward Augustus genannt; man sagte, er hätte
unsterblich zu seyn verdient; er war zur Gerechtigkeit:
zurükgckehrl und hatte so alle Partheken um sich vee-
einigt. "

„ Sollte es nöthig seyn unter He'vetiens Kindern,
unter dem Volke, dessen alte Treu und Biederkeit zum
Sprichworte geworden, die Nothwendigkeit der Ge-
rechtigkesi als erste Grundlage seiner Gesezgcbung
weiter zu beweisen. "

„Gerechtigkeit, du Tochter des Himmels, erstes
Bedürfniß des gesellschaftlichen Menschen, wann du
uns verlassest, dann werfen wir unsere Lumpen vou
uns und fliehen in die Wälder. Ja, ich sage es,
mit voller Ueberzeugung, in der Gerechtigkeit besteht
das Wesen einer wahrhaft stellvertretenden Regierung;
um die Gerechtigkeit sammeln sich alle Bürger zur
Eintracht, und das schöne Beispiel solch eines Bun-
des wird sicherer ais Waffenmacht, alle Völker über-
winden."

Die Sitten des Volkes sind die zweite Gruà
läge, von der der Verfasser spricht; jene eines reichen
Losses- können für Helvetic» nicht passen; Verminde-
ocrung d.r Besoldungen, neue Eintheilung der Re-
publik zn Sturzung des Föderalismus, und öffencki-
cher Unterricht im Gegensatze des Privatunterrichts,
werden hier empfohlen.

Freiheit und Gleichheit machen des Verf.
dritte Grundlage aus. — „ Will man die Freiheit
eines Staates beurtheilen, so hüte man sich, dieß
nach der Kraft zu thun, die die Regierung zu Voll«
strcckung des Gesetzes anwendet; ein Staat wird viel-
mehr desto freier senn, j- gesicherter jene Vollstreckung
ist. Sehet aber darauf, ob das Gesez ungestraft ver-
lezt werde, oder ob das Gesez selbst die Grundsätze
verletze." — Ueber die Verhaltnisse der verschiedenen

Gewalten, gegen einander,, werden hier gute Zemerknn-

gen gemacht.
Einheit empfiehlt der Verf als vierte Grund-

läge nud spricht endlich von den Mitteln, durch die

die Abweichung des Gesetzes von den Grundlagen des

Gesellschaftssystemes verhütet werden kann; diese be-

st.hen darin, daß der Gesezgebcr innert seinen Schrau-
ken b eide, sich mit der achten Gesezgcbung und nicht
mit ihm fremdem Detail beschäftige, nicht viele, fon-
der» wenige, aber ächte Gesetze gebe; eine alle Geftl <

vorbereitende und eine dieselben vor ihrem endlichen
Beschluß untersuchende Commission, werden hiezn vo>-

geschlagen.
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